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      PRODUKT-INFORMATION

Exakt Hotmelt 071/300

Produktbeschreibung : Lösungsmittelfreier Schmelzklebstoff auf EVA Basis

Farbe : honigfarben

Produkteigenschaften : Der Bickers Exakt 071/300 Schmelzklebstoff mit 
100 % Festkörperanteil ist aus lösungsmittelfreiem
thermoplastischen Schmelzharz entwickelt worden.
Er ist im geschmolzenen Zustand benetzungsfähig und
entwickelt durch Wärmeabgabe ohne chemische 
Veränderung gute Festigkeit zu vielen Werkstoffen.
Er eignet sich besonders für die Verklebung von Holz,
Karton, Metalle, Papier und Textilien. Dabei wird der 
größte Teil der Festigkeit bereits nach Sekunden 
ohne Fixiereinrichtung erreicht. Er besitzt eine gute 
Schlagfestigkeit sowie gute elektrische Eigenschaften.

Spez. Gewicht g / cm³ : 0,96

Viskosität bei 190°C mPa.s : 2875

Erweichungspunkt : 86° C

Temperaturbeständigkeit °C : 55

Klebspanne in Sekunden : > 30

Scherfestigkeit N / mm² : 4,3 ( 18°C )   2,6 ( 22°C )

Schlagfestigkeit Nm : 0,45 ( -18°C ) 4,41 ( 22°C )

Schälfestigkeit N / 2,5cm : 26,7 ( -18 °C ) 57,7 ( 22°C )

Zugfestigkeit N / mm² : 2,5 ( 22°C )

Dehnung % : 1.000

Flammpunkt °C : 288

Lagerung : Die beste Lagerfähigeit hat der Klebstoff bei 
Temperaturen zwischen 15-25 °C. Kühl und 
Trocken lagern.
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Vorstehende  Angaben,  insbesondere  Vorschläge  für  die  Verarbeitung  und  Verwendung  unserer  Produkte,  basieren  auf  unseren  praxisnahen  Kenntnissen  und
Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende
Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen
Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.


